
 

Konten der Stadtkasse:   
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine IBAN: DE16 2595 0130 0020 5007 71   BIC: NOLADE21HIK 
Volksbank Hildesheimer Börde  IBAN: DE45 2519 0001 1351 9875 00 BIC: VOHADE2H 
Commerzbank Sarstedt IBAN: DE29 2504 0066 0254 0003 00 BIC: COBADEFFXXX 
Postbank Hannover IBAN: DE17 2501 0030 0015 4613 00 BIC: PBNKDEFFXXX 

 
 
Stadt Sarstedt  Postfach 1463  31154 Sarstedt 
 
      

Rathaus 
Steinstraße 22 - 31157 Sarstedt 
Telefon:  05066 805-0 
Telefax:  05066 805-70 
E-Mail: rathaus@sarstedt.de 
Internet: www.sarstedt.de 
Öffnungszeiten Rathaus:  
mo bis fr 09.00 - 12.00 Uhr 
di 14.30 - 16.00 Uhr 
do  14.30 - 18.00 Uhr 
Öffnungszeiten Bürgercenter: 
mo, di und fr 09.00 - 16.00 Uhr 
mi und sa 09.00 - 12.00 Uhr 
do  09.00 - 18.00 Uhr 
Telefon: 05066 805-80 Bürgercenter 
Telefax: 05066 805-85 Bürgercenter 

 
 
Ihre Nachricht Unsere Zeichen Ansprechpartner/-in Durchwahl Datum 
      Urlaubskiga 2023 Frau Heise 05066 805-73 

 
12.01.2023 

 
Urlaubskindergarten für Kindergartenkinder in der Schließzeit der Kitas vom 10.07.2023 bis 
28.07.2023 
 
 
Liebe Eltern, 
 
haben Sie für den oben genannten Zeitraum Betreuungsbedarf für Ihr Kind? 
 
Die Stadt Sarstedt bietet einrichtungsübergreifend für alle Kindergartenkinder aus den Sarstedter 
Kindertageseinrichtungen einen Urlaubskindergarten an. Er wird voraussichtlich zentral in der Kita 
St. Nicolai stattfinden. 
 
Warum bieten wir die Betreuung ausschließlich für Kindergartenkinder an? 
Die Betreuung in einem Urlaubskindergarten findet nicht in vertrauter Umgebung mit vertrauten 
Personen statt. 
Die Eingewöhnung ist die Einführung und Bewältigungsphase in der Kinderbetreuung, in der sich 
Kinder an eine neue Umgebung gewöhnen und sich vertraut machen. Beziehungen und Bindungen 
werden neu entwickelt. Alle Kitas legen auf den Anfang viel Wert.  
Da dies im Urlaubskindergarten nicht möglich ist, bitten um Ihr Verständnis - zum Wohle Ihres Kin-
des. 
 
Zudem ist es ausschließlich ein Angebot für Kinder, deren Eltern nachweislich keinen Ur-
laub von ihrem Arbeitgeber gewährt bekommen. 
 
Die tägliche Betreuung findet in der Zeit von 8.00 bis 14.00 Uhr statt.  
 
Wir behalten uns vor, die Ferienbetreuung abzusagen, wenn nicht ausreichend Kinder teilnehmen. 
 
Bitte melden Sie Ihr Kind/Ihre Kinder verbindlich mit dem anhängenden Formular wochen-
weise bis zum 31.01.2023 über die E-Mailadresse familienservice@sarstedt.de an.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Familien-Servicebüro 

S T A D T   S A R S T E D T    
 D I E  B Ü R G E R M E I S T E R I N  
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Anmeldung zum Urlaubskindergarten während der Schließzeit der Kitas 
vom 10.07.2023 bis 28.07.2023 

 
 
 
Name der Einrichtung, die das Kind 
besucht: 

 

 
 
Vor- und Nachname des Kindes: 

 

 
 
Geburtsdatum des Kindes: 

 

 
 
Name der Eltern 

 

 
 
Anschrift 

 

 
 
Telefonnummer 

 

 
 
Sonstige Hinweise 

 

 
 
 
Die Betreuung wird im folgenden Zeitraum benötigt: 
 

□ 10.07.2023 bis 14.07.2023 
 
 

□ 17.07.2023 bis 21.07.2023 
 
 

□ 24.07.2023 bis 28.07.2023 
 
 

 
 
Die Betreuung ist aus folgenden Gründen erforderlich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Bitte beachten Sie die Rückseite! 
  



Erklärung des Arbeitgebers über die Unabkömmlichkeit 
für den Bedarf des Urlaubskindergartens im umseitig angekreuzten Zeitraum 
 
Vor- und Familienname des/der 
Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin: 

 

 
Adresse des/der 
Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin: 

 

 
 
Name und Anschrift des Arbeitgebers: 

 

 
 
 
Die o. g. Person ist in unserem Unternehmen/unserer Dienststelle als 
 
_____________________________________ (genaue Berufsbezeichnung) mit einem 
 
Umfang von ___________ Wochenstunden beschäftigt und ist aus folgenden Gründen  
 
unabkömmlich: 
 
 
 
 
 
 
 
Aus folgenden Gründen kann kein Urlaub gewährt werden, obwohl die Schließzeit der 
Kindertagesstätte bereits bekannt ist: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ ___________________________ 
Datum, Stempel und Unterschrift Arbeitgeber 
 
 
 
 
Hinweis:  
Die Bestätigungen müssen von beiden Elternteilen bei den jeweiligen Arbeitgebern eingeholt werden. 
 

 


